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Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1987 §1 Abs1 Z1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2004/16/0054

Rechtssatz

Jeder Erwerbsvorgang löst grundsätzlich selbständig die Grunderwerbsteuerp<icht aus und bildet einen in sich

abgeschlossenen Steuerfall, dessen gesetzliche Tatbestandsmerkmale auch hinsichtlich eines Befreiungstatbestandes

je für sich gesondert zu würdigen sind. Bei mehreren Erwerbsvorgängen ist grundsätzlich jeder Erwerbsvorgang,

worunter nicht erst das Erfüllungs-, sondern schon das Verp<ichtungsgeschäft zu verstehen ist,

grunderwerbsteuerp<ichtig. Über ein und denselben Erwerbsvorgang können auch mehrere, inhaltlich von einander

abweichende Vertragsurkunden errichtet werden (z.B. zunächst eine Punktation und sodann eine einverleibungsfähige

Urkunde).
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